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Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur 
Ausführung des Bundesmeldegesetzes

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Melderegister sind das informationelle Fundament der Verwaltung. 
Die in ihnen enthaltenen Daten werden in zahlreichen Verwaltungsvor-
gängen als Nachweis für bestimmte Tatsachen benötigt. Bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2022 sind in Umsetzung des Onlinezugangsgeset-
zes auch die Verwaltungsleistungen des Melderechts elektronisch über 
Verwaltungsportale anzubieten. Um unter anderem die für eine nutzer-
freundliche Anwendung erforderlichen digitalen Prozesse bereit stellen 
zu können, waren Rechtsänderungen im Bundesmeldegesetz (BMG) er-
forderlich. Dies ist mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Bundes-
meldegesetzes (2. BMGÄndG) vom 15. Januar 2021 (BGBl. I S. 530) 
erfolgt. Dementsprechend sind im Thüringer Gesetz zur Ausführung des 
Bundesmeldegesetzes (ThürAGBMG) vom 23. September 2015 (GVBl. 
S. 131) in der jeweils geltenden Fassung Anpassungen an das geän-
derte Bundesmeldegesetz vorzunehmen.

Nach § 34 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 BMG in der ab 1. Mai 2022 geltenden 
Fassung dürfen ab dem 1. Mai 2022 den in § 34 Abs. 4 Satz 1 BMG ge-
nannten Behörden auch die Daten zum Wohnungsgeber nach § 3 Abs. 
2 Nr. 10 BMG übermittelt werden. Damit diese Daten auch in Thürin-
gen den zum Abruf der Daten berechtigten Behörden über das Landes-
rechenzentrum bereitstehen, müssen die Daten nach § 3 Abs. 2 Nr. 10 
BMG in den Spiegelregistern getrennt nach Melderegistern gespei-
chert werden und somit die bisherigen Verweisungen in § 6 Abs. 1 Nr. 1 
ThürAGBMG erweitert werden. Ein separates Wohnungsgeberverzeich-
nis wird damit nicht eingeführt. Zudem sind die Daten, die bereits vor 
Ort in den Melderegistern der örtlichen Meldebehörden vorhanden sind, 
nach § 13 Abs. 1 und 2 Satz 4 Nr. 3 BMG in der ab 1. Mai 2022 gelten-
den Fassung in den Spiegelregistern beim Landesrechenzentrum zuzu-
speichern, damit diese Daten von öffentlichen Stellen, wie im Bundes-
meldegesetz vorgesehen, als Auswahldaten nach § 38 Abs. 2 BMG in 
der ab 1. Mai 2022 geltenden Fassung zum automatisierten Abruf ge-
nutzt werden dürfen. Dies setzt voraus, dass diese Daten beim Landes-
rechenzentrum verfügbar sind.

Darüber hinaus besteht weiterer redaktioneller Anpassungsbedarf im 
Thüringer Gesetz zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes.
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B. Lösung

Erlass eines Änderungsgesetzes zur Anpassung des Thüringer Gesetzes 
zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes, mit dem die erforderlichen 
landesrechtlichen Umsetzungen der geänderten bundesgesetzlichen 
Regelungen durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Bundesmel-
degesetzes und notwendige Anpassungen im Melderecht des Landes 
vorgenommen werden. 

C. Alternativen

Keine

D. Kosten

Dem Land entstehen durch dieses Änderungsgesetz nur geringfügige 
Kosten. Es können einmalige Kosten für die Anpassung von vorhandenen 
Softwarelösungen bei den Spiegeldatenbanken im Landesrechenzent-
rum durch die mit Artikel 5 Nr. 9 Buchst. a 2. BMGÄndG ab 1. Mai 2022 
geltende Fassung des § 34 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 BMG notwendige Zu-
speicherung der Daten des Wohnungsgebers nach § 3 Abs. 2 Nr. 10 
BMG in den Spiegelregistern getrennt nach Melderegistern entstehen. 
Die Spiegelregister im Landesrechenzentrum werden bereits jetzt auto-
matisiert geführt. Die Umsetzung der Änderungen des Bundesmeldege-
setzes verursacht keine Kosten, die nicht bereits den zwingenden bun-
desrechtlichen Vorgaben geschuldet sind.

Für die Kommunen und Bürger entstehen durch dieses Änderungsge-
setz keine Kosten.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Inneres und Kommunales.
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FREISTAAT THÜRINGEN
DER MINISTERPRÄSIDENT

An die
Präsidentin des Thüringer Landtags
Frau Birgit Keller, MdL 
Jürgen-Fuchs-Straße 1

99096 Erfurt

Erfurt, den 27. Oktober 2021

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen 
Entwurf des

"Ersten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur
Ausführung des Bundesmeldegesetzes"

mit der Bitte um Beratung durch den Landtag in den Plenarsitzungen 
am 17./18./19. November 2021.

Mit freundlichen Grüßen

Bodo Ramelow
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Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes 

zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Gesetz zur Ausführung des Bundesmelde-
gesetzes vom 23. September 2015 (GVBl. S. 131) wird 
wie folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird aufgehoben.

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Absät-
ze 1 und 2. 

2. § 5 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird die Verweisung "§ 38 BMG" durch 
die Verweisung "§ 34 BMG" ersetzt.

b) Nach Nummer 2 wird folgende neue Nummer 3 ein-
gefügt:

"3. automatisierte Prüfung nach § 39a Abs. 1 BMG 
und Datenbestätigung für öffentliche Stellen 
nach § 39a Abs. 2 BMG,"

c) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4.

d) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5 und die 
Verweisung "§ 23 Abs. 3 und 4 BMG" wird durch 
die Verweisung "§ 23 Abs. 2 und 3 BMG" ersetzt.

e) Die bisherigen Nummern 5 bis 7 werden die Num-
mern 6 bis 8.

3. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)In Satz 1 Nr. 1 wird die Verweisung "§ 3 Abs. 1 
und 2 Nr. 4, 5, 7 und 8 BMG" durch die Verwei-
sung "§ 3 Abs. 1 und 2 Nr. 4, 5, 7, 8 und 10 und 
§ 13 Abs. 1 und 2 Satz 4 Nr. 3 BMG" ersetzt.

bb)In Satz 2 werden nach dem Wort "Personalaus-
weis" die Worte "und der eID-Karte" eingefügt.

b) In Absatz 4 wird die Verweisung "§ 9 Satz 1 Nr. 
2, 3, 5 und 6 BMG" durch die Verweisung "Arti-
kel 12 Abs. 5 der Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverord-
nung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 74 
vom 4.3.2021, S. 35) in der jeweils geltenden Fas-
sung" ersetzt.
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c) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe "einschließlich 

des automatisierten Abrufs nach § 38 BMG" gestri-
chen.

4. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe b wird das Wort "einfachen" ge-
strichen.

bb) In Buchstabe d wird die Verweisung "§ 30 Abs.1 
BMG" durch die Verweisung "§ 30 Abs. 1 Satz 1 
BMG" ersetzt.

b) In Nummer 2 wird die Verweisung "§ 38 Abs. 5 
Satz 1 BMG" durch die Verweisung "§ 34a Abs. 4 
BMG" ersetzt.

c) In Nummer 3 wird die Verweisung "§ 38 Abs. 5 
Satz 2 BMG" durch die Verweisung "§ 38 Abs. 3 
BMG" ersetzt.

d) In Nummer 4 wird die Verweisung "§ 38 BMG" durch 
die Verweisung "§ 34 BMG" ersetzt.

e) In Nummer 6 wird die Verweisung "§ 5 Abs. 2 Nr. 5" 
durch die Verweisung "§ 5 Abs. 2 Nr. 6" ersetzt.

f) In Nummer 8 wird die Verweisung "§ 5 Abs. 2 Nr. 6" 
durch die Verweisung "§ 5 Abs. 2 Nr. 7" ersetzt.

5. § 10 erhält folgende Fassung:

"§ 10 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Ge-
setz gelten jeweils für alle Geschlechter."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 2022 in Kraft. Abweichend 
von Satz 1 tritt Artikel 1 Nr. 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb 
mit Wirkung vom 1. Mai 2021 in Kraft.
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Begründung:

A. Allgemeines

Die Melderegister sind das informationelle Fundament der Verwaltung. 
Die in ihnen enthaltenen Daten werden in zahlreichen Verwaltungsvor-
gängen als Nachweis für bestimmte Tatsachen benötigt. Bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2022 sind in Umsetzung des Onlinezugangsgeset-
zes auch die Verwaltungsleistungen des Melderechts elektronisch über 
Verwaltungsportale anzubieten. Um unter anderem die für eine nutzer-
freundliche Anwendung erforderlichen digitalen Prozesse bereit stellen zu 
können, waren Rechtsänderungen im Bundesmeldegesetz (BMG) erfor-
derlich. Dies ist mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Bundesmel-
degesetzes (2. BMGÄndG) vom 15. Januar 2021 (BGBl. I S. 530) erfolgt.

Nach § 34 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 BMG in der ab 1. Mai 2022 geltenden 
Fassung dürfen ab dem 1. Mai 2022 den in § 34 Abs. 4 Satz 1 BMG 
genannten Behörden auch die Daten zum Wohnungsgeber nach § 3 
Abs. 2 Nr. 10 BMG übermittelt werden. Damit diese Daten auch in Thü-
ringen den zum Abruf der Daten berechtigten Behörden über das Lan-
desrechenzentrum bereitstehen, müssen die Daten nach § 3 Abs. 2 
Nr. 10 BMG in den Spiegelregistern getrennt nach Melderegistern ge-
speichert werden und somit die bisherigen Verweisungen in § 6 Abs. 1 
Nr. 1 des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes 
(ThürAGBMG) vom 23. September 2015 (GVBl. S. 131) in der jeweils 
geltenden Fassung erweitert werden. Zudem sind die Daten, die bereits 
vor Ort in den Melderegistern der örtlichen Meldebehörden vorhanden 
sind, nach § 13 Abs. 1 und 2 Satz 4 Nr. 3 BMG in der ab 1. Mai 2022 
geltenden Fassung in den Spiegelregistern beim Landesrechenzentrum 
zuzuspeichern, damit diese Daten von öffentlichen Stellen, wie im Bun-
desmeldegesetz vorgesehen, als Auswahldaten nach § 38 Abs. 2 BMG 
in der ab 1. Mai 2022 geltenden Fassung zum automatisierten Abruf ge-
nutzt werden dürfen. Dies setzt voraus, dass diese Daten beim Landes-
rechenzentrum verfügbar sind.

Aus den Regelungen des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundes-
meldegesetzes ergibt sich darüber hinaus überwiegend redaktioneller An-
passungsbedarf. So ist § 4 Abs. 1 ThürAGBMG aufzuheben, da der Re-
gelungsbedarf aufgrund der geänderten Fassung des § 42 Abs. 2 BMG 
in der ab 1. Mai 2022 geltenden Fassung ab dem 1. Mai 2022 entfällt.

Weitere Anpassungen ergeben sich sowohl aus dem Zweiten Daten-
schutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU vom 20. Novem-
ber 2019 (BGBl. I S. 1626) als auch aus der Neuregelung des automa-
tisierten Abrufverfahrens von Meldedaten nach den §§ 34 und 34a in 
Verbindung mit § 38 BMG jeweils in der ab 1. Mai 2022 geltenden Fas-
sung.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Der bisherige § 4 Abs. 1 wird aufgehoben, weil der Regelungsbedarf 
entfallen ist.

Mit der Änderung des § 42 Abs. 2 BMG durch Artikel 5 Nr. 16 2. BMG-
ÄndG, der am 1. Mai 2022 in Kraft tritt, ist die zusätzliche Übermittlung 
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von Ordnungsmerkmalen nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 BMG nicht mehr 
erforderlich. Die zusätzliche Übermittlung der Ordnungsmerkmale dien-
te der Behebung von Zuordnungsproblemen bei Datenübermittlungen 
an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften. Diese entstanden da-
durch, dass der Familienverbund bei Mitgliedern einer öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaft, die verheiratet sind und der gleichen Re-
ligionsgesellschaft angehören, nicht immer erkennbar war. Ihre Daten 
wurden von der Meldebehörde getrennt übermittelt, so dass im Fall ei-
ner Änderung bei einem verheirateten Mitglied einer öffentlich-rechtli-
chen Religionsgesellschaft nur dessen Datensatz als Änderungsdienst 
ausgeliefert wurde. Ebenso war die Abbildung der Verbindung zwischen 
den einer Religionsgesellschaft angehörenden Kindern und ihren der-
selben Religionsgesellschaft angehörenden Eltern in den Datensätzen 
nur über Angaben zum gesetzlichen Vertreter möglich, die jedoch feh-
leranfällig waren.

Die Kenntnis des Familienverbunds ist jedoch für die Religionsgesell-
schaften zur Erfüllung kirchlicher Aufgaben wie Seelsorge und Beratung 
sowie für das kirchliche Steuererhebungsrecht und die Führung der Kir-
chenregister erforderlich. Dieses Ziel wird nunmehr durch die bundesge-
setzliche Regelung dahin gehend erreicht, dass die familiäre Verbindung 
von einem Kirchenmitglied zu einem derselben Religionsgesellschaft an-
gehörenden Familienangehörigen genauso geregelt wird wie zu einem 
Familienangehörigen, der nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtli-
chen Religionsgesellschaft angehört.

Die bisherige Regelung in Absatz 1 Satz 2 zur Übermittlung früherer 
Namen der Familienangehörigen von Mitgliedern, die nicht derselben 
oder keiner Religionsgesellschaft angehören, wird durch Artikel 5 Nr. 16 
Buchst. a Doppelbuchst. cc 2. BMGÄndG mit dessen Inkrafttreten am 
1. Mai 2022 als § 42 Abs. 2 Nr. 2 BMG übernommen. 

Eine landesrechtliche Regelung, wie bislang in § 4 Abs. 1 geregelt, ist 
damit ab dem 1. Mai 2022 obsolet. Die bisherigen Absätze 2 und 3 wer-
den redaktionell nunmehr die Absätze 1 und 2.

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a 

Mit der Einführung des Bundesmeldegesetzes zum 1. November 2015 
wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass alle öffentlichen Stellen 
des Bundes, der Länder und der Kommunen Meldedaten länderüber-
greifend abrufen können. Aufgrund der bislang gesammelten Erfahrun-
gen bestand Bedarf für eine weitere Vereinheitlichung des bundesweit 
abrufbaren Datenkatalogs, für eine bessere Differenzierung zwischen 
einem Abruf von Daten zu einer namentlich bestimmten Person und ei-
nem Abruf zu einer Vielzahl von Personen, die nicht namentlich bestimmt 
sind, sowie für die Überarbeitung der Auswahldaten für automatisierte 
Abrufe. Daher werden die bislang in § 38 BMG für den automatisierten 
Abruf geregelten Tatbestände mit der am 1. Mai 2022 in Kraft treten-
den Änderung des § 34 BMG bundesrechtlich neu gefasst. Dies erfor-
dert eine redaktionelle Anpassung der Verweisung in § 5 Abs. 2 Nr. 2.

Zu Buchstabe b 

In § 5 Abs. 2 wird mit der eingefügten neuen Nummer 3 der Aufgaben-
umfang des Landesrechenzentrums dahin gehend erweitert, dass dieses 
künftig auch für die Datenbestätigung für öffentliche Stellen nach § 39a 



8

Thüringer Landtag - 7. WahlperiodeDrucksache 7/4320
BMG in der ab 1. Mai 2022 geltenden Fassung zuständig ist. Dieser mit 
§ 39a BMG in der ab 1. Mai 2022 geltenden Fassung neu geschaffene 
Tatbestand soll sicherstellen, dass dem Grundsatz der Datensparsam-
keit Rechnung getragen wird. Die Datenbestätigung ist gegenüber dem 
Abruf von Daten aus dem Melderegister datensparsamer, da die Mel-
debehörde keine Daten übermittelt, sondern lediglich die Übereinstim-
mung oder Nichtübereinstimmung der ihr vorgelegten Daten mit dem 
Melderegister zurückmeldet. Diese einfache Möglichkeit, die Richtigkeit 
und Aktualität vorhandener Daten automatisiert zu prüfen, wird als da-
tensparsamere Möglichkeit gegenüber dem automatisierten Abruf von 
Daten dem Landesrechenzentrum übertragen.

Zu Buchstabe c 

Redaktionelle Änderung aufgrund der Änderung durch den Buchstaben b 

Zu Buchstabe d

Die Zählung wird aufgrund der Änderung durch den Buchstaben b re-
daktionell angepasst.

Durch Artikel 5 Nr. 6 2. BMGÄndG wird mit dessen Inkrafttreten am 
1. Mai 2022 § 23 Abs. 2 BMG in der bisher geltenden Fassung aufge-
hoben und § 23 Abs. 3 und 4 BMG werden mit Änderungen zum § 23 
Abs. 2 und 3 BMG. Daher ist die im bisherigen § 5 Abs. 2 Nr. 4 enthal-
tene Verweisung entsprechend anzupassen.

Zu Buchstabe e

Redaktionelle Anpassung aufgrund der Änderung durch den Buchsta-
ben b

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa

Nach § 34 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 BMG dürfen ab 1. Mai 2022 den in § 34 
Abs. 4 Satz 1 BMG genannten Behörden auch die Daten zum Wohnungs-
geber nach § 3 Abs. 2 Nr. 10 BMG übermittelt werden. Damit diese Da-
ten auch in Thüringen den zum Abruf der Daten berechtigten Behörden 
über das Landesrechenzentrum bereitstehen, müssen die Daten nach 
§ 3 Abs. 2 Nr. 10 BMG in den Spiegelregistern getrennt nach Meldere-
gistern gespeichert werden und somit die bisherigen Verweisungen in 
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 erweitert werden. Ein separates Wohnungsgeberregis-
ter wird damit nicht eingeführt. 

Zudem sind die Daten, die bereits vor Ort in den Melderegistern der ört-
lichen Meldebehörden vorhanden sind, nach § 13 Abs. 1 und 2 Satz 4 
Nr. 3 BMG in der ab 1. Mai 2022 geltenden Fassung in den Spiegelre-
gistern beim Landesrechenzentrum zuzuspeichern. Um den automa-
tisierten Abruf zu einer Vielzahl nicht bestimmter weggezogener oder 
verstorbener Personen besser an die behördlichen und datenschutz-
rechtlichen Bedürfnisse anzupassen, sollen öffentliche Stellen alle be-
kannten Auswahldaten nach § 38 Abs. 2 BMG nutzen dürfen. Dies setzt 
voraus, dass diese Daten beim Landesrechenzentrum verfügbar sind.
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Zu Doppelbuchstabe bb

Die Regelung des § 3 Abs. 1 Nr. 17 BMG umfasst mit Wirkung vom 
1. Mai 2021 auch Sperrkennwort und Sperrsumme der eID-Karte. Da-
her ist § 6 Abs. 1 Satz 2 entsprechend zu erweitern.

Zu Buchstabe b

§ 9 BMG ist mit dem Zweiten Datenschutz-Anpassungs- und Umset-
zungsgesetz EU aufgehoben worden. Die bisher in § 6 Abs. 4 enthalte-
ne Verweisung auf diese Bestimmung ist zu ändern. 

Die bisher nach § 9 Satz 1 Nr. 1 bis 4 und 6 BMG vorgesehene unent-
geltliche Inanspruchnahme der Betroffenenrechte ergibt sich nunmehr 
unmittelbar aus Artikel 12 Abs. 5 der Verordnung (EU) 2016/679 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 
vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021, 
S. 35) in der jeweils geltenden Fassung. Daher wird auf diese Rege-
lung verwiesen.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur.

Zu Nummer 4

Es handelt sich jeweils um redaktionelle Anpassungen, die aufgrund der 
Änderungen des Bundesmeldegesetzes durch Artikel 5 2. BMGÄndG 
ab dem 1. Mai 2022 sowie als Folgeänderungen durch die vorstehen-
den Änderungen erforderlich sind. 

Zu Nummer 5

Die Gleichstellungsbestimmung wird zur Klarstellung neu formuliert, dass 
alle Geschlechter von dem Thüringer Gesetz zur Ausführung des Bun-
desmeldegesetzes erfasst werden.

Zu Artikel 2

In dieser Bestimmung wird das Inkrafttreten der Regelung des Artikels 1 
Nr. 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb im Rahmen der unechten Rückwirkung 
auf den 1. Mai 2021 festgelegt. Dies resultiert aus Artikel 9 des Geset-
zes zur Stärkung der Sicherheit im Pass-, Ausweis- und ausländerrecht-
lichen Dokumentenwesen vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2744), 
wonach ab diesem Zeitpunkt nach § 3 Abs. 1 Nr. 17 BMG auch Sperr-
kennwort und Sperrsumme der eID-Karte zu speichern sind. Im Übrigen 
wird das Inkrafttreten des Änderungsgesetzes am 1. Mai 2022 geregelt.



2. Vom Einbringer übersandte Daten

Evangelisches Büro Thüringen
Katholisches Büro Erfurt

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.



KATHOLISCHES BÜRO ERFURT
Kommissariat der Bischöfe in Thüringen

Katholisches Büro J Postfach 800662 [ 99032 Erfurt

- nur per E~Mai{

Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales
Referat 20 j 

Steigerstr, 24

99096 Erfurt

Stellungnahme zum Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Thü-

ringer Gesetzes zur Ausführung des Sundesmeldegesetzes

Sehr geehrte 

herzlichen Dank für die Übersendung des o.g. Gesetzentwurfes und die Mag-
lichkeit zur Stellungnahme. Die vom Katholischen Büro auf dem Gebiet des

Freistaates Thüringen vertretenen Bistümer Erfurt/ Dresden-Meißen und

Fulda haben sich bei der Prüfung des Entwurfes vor allem auf die Änderungen

in Nr. l konzentriert, da hier kirchliche Belange direkt berührt sind.

Im Ergebnis kann ich ihnen mitteilen, dass wir keine Bedenken gegen die be-

absichtigte Neuregelung vorbringen. Durch die jüngsten Rechtsänderungen
im Bundesmeldegesetz ist der Regelungsbedgrf durch das Land entfallen. Wir

erwarten also von der vorgesehenen Streichung des §4 Absatz IThürAGBMG

keine negativen Auswirkungen auf die Übermittlung der zur Erfüllung unserer

kirchlichen Aufgaben notwendigen Metdedaten.

Für das weitere Gesetzgebungsverfahren wünschen wir Ihnen viel Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

Bistum Erfurt

BisHim Orestfen-MeifiGti

<li->;.uni i'ul.l l

AnschrKt;
Herrmannsplatz 9 | 99084 Erfurt

Dlensträuma;

Michaelshaus
Stlftsgasse 4a | 99084 Erfurt

Kontakt;
Telefon 03616572-214
Fax 03616572-217
E-Mall kath.buero@blstijm-erfurt,de

Ihr Zeichen:

Aktenietchen;

Erfurt, den 9. August 2021

Ordinariatsrat

Seite l von l

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



3. Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge

Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich im Rahmen des parlamentarischen
Anhörungsverfahrens beteiligt. Die von den Beteiligten eingereichten Formblätter zur Datenerhebung
nach §  5  Abs.  1  des  Thüringer  Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes  (ThürBeteildokG)
wurden aufgrund des Wegfalls des Verfügungsgrundes gemäß § 6 Satz 2 ThürBeteildokG gelöscht.

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Katholisches Büro Erfurt
Evangelisches Büro Thüringen
Gemeinde- und Städtebund e.V.

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.



  

Thüringer Landesbeauftragter MBUO 
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für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

 

   

    

Postsendungen bitte an die Postanschrift des TUDI, Postfach 900455, 99107 Erfurt! 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit (TIM), PF 900455, 99107 Erfurt 
AZ: 311-2/2021.6  

  

(Aktenzeichen bei Antwort angeben) 

Thüringer Landtag 
Herrn Ministerialrat Stöffler 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

vorab per E-Mai: poststelle@thueringer-landtag.de  

Ihre Nachricht vom 
Ihr Zeichen 

Bearbeiter/in: 
Telefon : +49 (361) 57-3112900 
Erfurt, den :15. März 2022 

THoR i ithin TA lz prHzi 
llc pro 10,94 

90233 /o2c9.2 

Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des 

Bundesmeldegesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 7/4320 - 

- Hier: Bitte um Stellungnahme insbes. zur Vorlage 7/3498 

Sehr geehrter Herr Stoff  tor,  

für Ihr o. g. Schreiben bedanke ich mich. 

Der Bitte um schriftliche Äußerung zum Änderungsantrag der Landesregierung zu 

§ 6 Abs. 4 ThürAGBMG (Vorlage 7/3498) kommt der Thüringer Landesbeauftragte 

für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI) wie folgt gern nach: 

Bereits mit Schreiben vom 12.08.2021 hatte der TUDI im Rahmen der Anhörung 

gemäß §§ 20, 21 ThürGGO zum Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des 

Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes (1. ÄndGThürAG-

BMG) aus datenschutzrechtlicher Sicht nichts zu erinnern. 

Postanschrift: Postfach 900455 Dienstgebäude: Häßlerstraße 8 Telefon: 0361 57-3112900 
99107 Erfurt 99096 Erfurt E-Mail*: poststelleAdatenschutz.thuerincien.de  

Internet: www.tlfdi.de  

*Dle genannte E-Mail-Adresse  client  nur für den Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur/ Verschlüsselung und für mit POP verschlüsselte Mit eilunoen 

TLT/4552/22/5 

zu Drs. 7/5058 (Beschlussempfehlung des InnKA)



- 2 - 

Der nun mit Vorlage 7/3498 vom 9. März 2022 eingebrachte Änderungsantrag der 

Thüringer Landesregierung zum Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des 

Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes (Änderung des 

Wortlauts von § 6 Abs. 4 ThürAGBMG) begegnet beim TIM nach kursorischer 

Durchsicht keinen datenschutzrechtlichen Bedenken, sofern das Landesrechen-

zentrum der in Rede stehenden Auskunftspflicht für personenbezogene Daten  

aus dem Spiegelregister nachkommt.  

Dies ergibt sich insbesondere daraus, dass die Aufgaben der Meldebehörden 

(siehe dazu §§ 2 und 3 Bundesmeldegesetz) und die Aufgaben des Landesre-

chenzentrums (siehe dazu § 5 ThürAGBMG) unterschiedliche Zwecke  verfolgen. 

Daher scheidet im konkreten Fall auch eine gemeinsame Verantwortlichkeit im 

Sinne von Art. 26 Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) für Aus-

künfte aus dem Spiegelregister aus (vgl. dazu insoweit die „Leitlinien zu den Be-

griffen „Verantwortlicher" und „Auftragsverarbeiter" in der DSGVO", Version 

2.0, des Europäischen Datenschutzausschusses (EDSA), angenommen am 7. Juli 

2021, Rn. 70, Seite 28). 

Mithin gilt Folgendes: 

Die Meldeämter sind datenschutzrechtlich verantwortlich für die Meldedaten Im 

Sinne des § 3 BMG und insoweit auskunftpflichtig. 

Das Landesrechenzentrum ist datenschutzrechtlich verantwortlich für das Spiegel-

register  gem.  § 5 Abs. 1 Satz 2 ThürAGBMG und daher auch insoweit auskunfts-

pflichtig. 

Mit freundlichen Grüßen  

Dr. Lutz Hasse 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Kontakt: 

Telefon 

Fax 

E-Mail 

0361 6572-214 

0361 6572-217 

kath.buero@bistum-erfurt.de  

 

 

 

 

KATHOLISCHES BÜRO ERFURT 
Kommissariat der Bischöfe in Thüringen 

Katholisches Büro I  Postfach 800662 1 99032 Erfurt 

Thüringer Landtag 

Innen- und Kommunalausschuss 

Jürgen-Fuchs-Str. 1 

99096 Erfurt 

THr . LAND TAG FOS T 
04 .02 .202,  0841 

33/6 42 0o2  
Bistum Erfurt 

Bistum clen-Meißen 

Anschrift: 
Herrmannsplatz 9199084 Erfurt 

Diensträume: 

Michaelshaus 

Stiftsgasse 4a 1 99084 Erfurt 

Stellungnahme zum Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Thürin- 
ger Gesetzes zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung  (Drs.  7/4320) 

Sehr geehrte Ausschussmitglieder, 

herzlichen Dank für die Übersendung des o.g. Gesetzentwurfes und die Mög-

lichkeit zur Stellungnahme. Die vom Katholischen Büro auf dem Gebiet des Frei-
staates Thüringen vertretenen Bistümer Erfurt, Dresden-Meißen und Fulda ha-

ben sich bei der Prüfung des Entwurfes vor allem auf die Änderungen in Nr. 1 
konzentriert, da hier kirchliche Belange direkt berührt sind. 

Im Ergebnis kann ich Ihnen mitteilen, dass wir keine Bedenken gegen die beab-

sichtigte Neuregelung vorbringen. Durch die jüngsten Rechtsänderungen im 

Bundesmeldegesetz ist der Regelungsbedarf durch das Land entfallen. Wir er-

warten also von der vorgesehenen Streichung des § 4 Absatz 1 ThürAGBMG 

keine negativen Auswirkungen auf die Übermittlung der zur Erfüllung unserer 
kirchlichen Aufgaben notwendigen Meldedaten. 

Für das weitere Gesetzgebungsverfahren wünschen wir Ihnen viel Erfolg. 

Erfurt, den 2. Februar 2022 

Mit freundlichen Grüßen  

         

         

       

    

     

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Evangelisches Büro Thüringen
Augustinerstraße 10 • 99084 Erfurt

OKR  • Augustlnerstraße 10 • 93084 Erfurt

Thüringer Landtag
Innen- und Kommunalausschuss

Jürgen-Fuchs-Straße l

99096 Erfurt

" per email"

Erstes Gesetz'zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes.

Gesetzesentwurf der Landesregierung - DS 7/4320 ~ Ihr Zeichen  " Drs. 7/4320

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/1784

ZU Drs. 7/4320

Teiefon;
Fax;
E-Maii;

Datum
02.03,22

0361-5624222
0361-5624225
evangelisches.Buero@ebth.de

Aktenzelchen

Sehr geehrte Mitglieder des Innen- und Kommunaiausschusses des Thüringer Landtages,-

für die in Thüringen vertretenen Evangelischen Kirchen bedanken wir uns herzlich für die

Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem uns übersandten Gesetzentwurf.

Mit Artikel l Nr. l werden kirchliche Interessen berührt/ da der zu übermittelnde Datenkatatog

betroffen ist. Die der Änderung im Thüringer Ausführungsgesetz zu Grunde iiegende/am l. Mai 2022

in Kraft tretende Änderung des Bundesmeldegesetzes soll die Praktikab!l!tät des Meldewesens
verbessern. Diese Ziejrichtung und die dabei vorgenommenen Änderungen bei § 42 Abs. 2 BMG

begrüßen wir.
Richtig dargestellt ist deshalb, dass aufgrund der nunmehr bundesrechtlich vorgesehenen

Übermittlung des Familienverbundes und der früheren Namen der Famitienangehörigen eine höhere

Richtigkeitsgewähr erreicht wird. Die bisherigen § 4 Abs. l S. 2 und 3 Em Thüringer Ausführungsgesetz

zum Bundesmeldegesetz werden damit funktionslos/ weil dieser Sachverhait künftig bereits

bundes rechtlich geregelt sein wird.

Hfnsichttich der in § 4 Abs. l S. l geregelten Übermittlung der Ordnungsmerkmale sind wir nicht der

Ansicht/ dass sie aufgehoben werden sollte. Diese Ubermittiung wird auch künftig nicht funRttonslos

sein, weil die Ordnungsmerkmaie die eindeutige Identifikation der Person ermöglichen. Durch die

Übermittfung des Familienverbundes werden die Ordnungsmerkmale zwar an Bedeutung verlieren,

jedoch gleichwohl in einzelnen Fällen Eindeutigkeit ermöglichen und für beide Selten aufwändtge
Einzelrecherchen vermeiden helfen, In einem beispielhaften Extremfall bei gleichem Namen,

gleichem Geburtsdatum und gleichem Geburtsort ließen sich durch das Ordnungsmerkmal

Datenfehler vermeiden,
Zulässig ist die Übermittlung der Ordnungsmerkmale weiterhin, indem § 4 Abs. 3 Bundesmetdegesetz

ihre Übermittlung an die Religionsgemelnschaften ausdrücklich zulässt. Diese bisher genutzte

Übermittlungsmögiichkeit bitten wir auch künftig bejzü behalte n. Da die Ubermittlung automatisiert
erfolgt, entsteht realistisch kein Verwaltungsaufwand. Eher wird Umstetlungsaufwand vermieden,

Indem die derzeitige Situation beibehalten wird.



Im Ergebnis empfehien wir, in § 4 Abs. l ThürAGBMG die Sätze 2 und 3 aufzuheben und §4 im
Übrigen nicht zu verändern. Als neue Fassung für Artikel l Nr. l schlagen wir deshalb vor:

,/ln § 4 Absatz l werden die Sätze 2 und 3 aufgehoben."

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung,

Mit freundlichen Grüßen

Oberkirchenrat

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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